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RS OGH 1969/3/27 11Os257/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1969

Norm

StGB §81 Z1 A2a

Rechtssatz

Besonders gefährliche Verhältnisse bei Beförderung von acht alkoholisierten Personen über eine schmale,

kurvenreiche und steile Straße auf einem Einachsanhänger, der zur Personenbeförderung weder eingerichtet noch

zugelassen ist und infolge seiner Bauweise zum Umkippen neigt.
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